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zur Durchführung des Düngemittelgesetzes im Zusammenhang mit der bedingten Zulassung von aus Tiermist
zurückgewonnenem Stickstoff (RENURE), die über die Anwendungsnormen für
Tiermist hinausgeht.

6. RENURE

7.

8. Artikel I kann technische Vorschriften enthalten. Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass aus Tiermist
zurückgewonnener Stickstoff (RENURE) nur dann oberhalb einer Grenze von 170 kg N/ha/Jahr Tiermist verwendet werden
darf, wenn der Erzeuger registriert ist oder über ein von der Ministerin für Landwirtschaft, Fischerei,
Lebensmittelsicherheit und Natur ausgestelltes Zertifikat verfügt. Dabei werden auch technische und andere
Anforderungen an die Anlagen festgelegt, die für die Herstellung von RENURE eingesetzt werden. Darüber hinaus werden
Anforderungen an die Probenahme und Analyse von RENURE festgelegt, sowohl im Hinblick auf den Inhalt als auch auf
die Häufigkeit. Eine zusätzliche Verpflichtung besteht darin, dass beim Transport von RENURE stets eine entsprechende
Bescheinigung des Herstellers vorliegen muss, es sei denn, der Hersteller verfügt über ein Zertifikat. Schließlich enthält
die Verordnung auch ein Verbot für das Vermischen von RENURE.

Eine Bestimmung über die gegenseitige Anerkennung ist nicht erforderlich, da außerhalb der Niederlande
niedergelassene Hersteller RENURE in den Niederlanden vertreiben können, wenn sie sich für eine entsprechende
Zertifizierung entscheiden.

9. Die im Verordnungsentwurf enthaltenen technischen Anforderungen sind nicht-diskriminierend, notwendig und
verhältnismäßig.

Die technischen Anforderungen gelten grundsätzlich für alle Hersteller von RENURE und für alle Anlagen, die zur
Herstellung von RENURE genutzt werden, und sind daher nicht-diskriminierend.
Die Vorschriften sind ebenfalls notwendig und verhältnismäßig. Zunächst einmal werden die Anforderungen festgelegt,
die erfüllt werden müssen, um den in der Nitrat-Richtlinie festgelegten Bedingungen für die Verwendung von RENURE
gerecht zu werden. Insofern handelt es sich um Durchführungsvorschriften. Darüber hinaus werden in der Verordnung
aus Gründen der Durchsetzbarkeit Anforderungen festgelegt, die eine Kontrolle der Gülleströme sicherstellen sollen,
sodass die Verwendung von Tiermist stets gerechtfertigt werden kann.
Der zwingende Grund des Allgemeininteresses für die Aufnahme der technischen Anforderungen in die Verordnung ist
der Schutz der Umwelt. Die große Bedeutung des Umwelt- und Gewässerschutzes setzt insbesondere voraus, dass der
erzeugte RENURE-Dünger stets den Qualitätsstandards entsprechen muss. Außerdem ist die Verwendung von
Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft stets zu begründen. Die technischen Vorschriften in der Verordnung sehen eben
dies vor, gehen nicht über das erforderliche Maß hinaus und sind angesichts der Umweltbelange verhältnismäßig.
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TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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